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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1994

Norm

ASVG §133 Abs2

BSVG §83 Abs2

Rechtssatz

Vom Versicherten kann im Interesse der Kostensparung nicht ohne Einschränkung verlangt werden, daß er sich dem

Risiko einer Behandlung unter Vollnarkose unterwirft, wenn mit einer gefahrloseren Therapie das Leiden gebessert

werden kann und kein Kostenmißverhältnis besteht, selbst wenn dabei das Wiederau9eben des Leidens nicht

ausgeschlossen werden kann.
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